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(54) Aufsetzkranz oder Zarge für eine anscharnierte Lichtkuppelklappe und / oder 
Rauchabzugseinrichtung

(57) Die Erfindung betrifft einen Aufsetzkranz oder
eine Zarge (1) für eine anscharnierte Lichtkuppel, Klappe
und/oder Rauchabzugseinrichtung (2) umfassend einen
aus Blech gefertigten Zargenrahmen oder Aufsetzrah-
men (3) mit einer Dämmung (4), der auf einer Dachfläche
vorzugsweise einem Flachdach angeordnet ist, wobei
der Zargenrahmen (3) aus geformten Blechstreifen (5)
zu einem Rechteckrahmen zusammengesetzt ist, und
wobei der einzelne geformte Blechstreifen (5) einen auf
der Dachfläche aufliegenden horizontal ausgerichteten
Dachschenkel (6) aufweist, an den sich ein unter einer
Schrägen abgewinkelter Rahmenschenkel (7) an-
schließt, an dessen oberen Ende eine Auflage (8) für die
Lichtkuppel (2) vorgesehen ist, die aus einem nach unten
geöffneten U (9) geformt ist. Dabei ist zur Bildung einer
thermisch getrennten Auflage (8) für die Lichtkuppel,
Klappe oder Rauchabzugseinrichtung (2) an der Auflage
(8) für die Lichtkuppel (2) des geformten Blechstreifes
(5) ein Hohlprofil (10) aus Kunststoff vorgesehen ist.
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Beschreibung

Technisches Umfeld

[0001] Die Erfindung betrifft einen Aufsetzkranz oder
eine Zarge für eine anscharnierte Lichtkuppelklappe und
/ oder Rauchabzugseinrichtung umfassend einen aus
Blech gefertigten Zargenrahmen oder Aufsetzrahmen
mit einer Dämmung, der auf einer Dachfläche - vorzugs-
weise einem Flachdach - angeordnet ist, wobei der Zar-
genrahmen aus geformtem Blechstreifen zu einem
Rechteckrahmen zusammengesetzt ist, und wobei der
einzelne geformte Blechstreifen einen auf der Dachflä-
che aufliegenden horizontal ausgerichteten Dachschen-
kel aufweist, an den sich ein unter einer Schrägen abge-
winkelter Rahmenschenkel anschließt an dessen oberen
Ende eine Auflage für die Lichtkuppel vorgesehen ist, die
aus einem nach unten geöffneten U geformt ist.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik sind hinreichend
Ausführungsformen von Lichtkuppelklappen oder der-
gleichen bekannt, die auf Flachdächern, beispielsweise
von Industriehallen, angeordnet sind. Dabei können die-
se Lichtkuppeln oder Klappen auch als Rauchabzugs-
einrichtungen oder Lüftungseinrichtungen genutzt wer-
den, wobei diese dann mittels eines Zylinders oder eines
Elektromotors angesteuert werden und im Brandfall / Lüf-
tungszustand die Kuppel hoch schwenken, so dass
Rauch oder die Abluft abziehen kann.
[0003] Diese bekannten Klappen oder Lichtkuppel
sind dabei derart aufgebaut, dass ein anscharnierter
Rechteckrahmen auf einem auf dem Flachdach ange-
ordneten Aufsetzkranz oder einer Zarge im geschlosse-
nen Zustand aufliegt.
[0004] Bei diesem aus dem Stand der Technik bekann-
tem Aufsetzkranz oder Zarge ergibt sich das Problem,
dass insbesondere im Auflagebereich des Rahmens der
Lichtkuppel oder der Klappe nicht die hinreichende ther-
mische Dämmung gegeben ist, so dass insbesondere
im Bereich des Aufsetzkranzes oder der Zarge im Auf-
lagenbereich Unstetigkeitsstellen vorhanden sind, die
die Isolierwirkung ungünstig beeinflussen. Zudem ist für
eine übermäßige Dämmung eines derartigen Aufsetz-
kranzes oder einer Zarge ein sehr hoher Aufwand zu
betreiben, was somit zu weiteren Kosten in der Herstel-
lung führt.

Aufgabe

[0005] Der Erfindung stellt sich somit das Problem, ei-
nen thermisch entkoppelten Aufsetzkranz oder eine Zar-
ge für eine Lichtkuppel, eine Klappe oder eine Rauchab-
zugseinrichtung derart weiterzubilden, die die geschil-
derten Nachteile überwindet, wobei insbesondere die
Zarge bzw. der Aufsetzkranz von seiner Konstruktion
günstig herzustellen ist und dabei eine verbesserte ther-

mische Isolation aufweisen soll.

Lösung

[0006] Erfindungsgemäß wird dieses Problem mit den
Merkmalen des Hauptanspruchs gelöst, vorteilhafte Wei-
terbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unter-
ansprüchen.
[0007] Die mit der erfindungsgemäßen Lösung er-
reichten Vorteile bestehen nun im Wesentlichen darin,
dass insbesondere im Auflagebereich des Lichtkuppel-
rahmens bzw. des Klappenrahmens neben einer dich-
tenden Anlage auf dem Aufsetzkranz oder der Zarge zu-
sätzlich eine thermische Trennung vorgesehen ist. Denn
aufgrund der gebogenen Blechkonstruktion der Zarge
oder des Aufsetzkranzes ergibt sich von der Dachfläche
bis hin zur Auflage ein aus Metall bestehendes Konstrukt
bzw. ein Formkörper, der zwar von außen her mit Dämm-
material versehen ist und in diesem Bereich auch mit
einer Dachabdichtung abgedeckt ist, jedoch die metal-
lisch leitenden Bereiche nach innen Kälte abgeben kön-
nen, was zu Kondensatbildung führt. Aufgrund der Aus-
gestaltung der erfindungsgemäßen Auflage ergibt sich
im oberen aufliegenden Bereich des Lichtkuppelrah-
mens oder des Klappenrahmens eine thermische Tren-
nung am kritischen Auflagenbereich, da wo der geformte
Blechstreifen ein nach unten geformtes U bildet. Denn
gerade durch das Hohlprofil aus Kunststoff wird in die-
sem kritischen Bereich die thermische Trennung er-
reicht. Die thermische Trennung vollzieht sich hierbei
derart, dass hierbei das Kunststoffhohlprofil nach außen
weisend angeordnet ist, welches die Auflage übergrei-
fend abdeckt. Somit ergibt sich in Verbindung mit der
Dämmung, die bis in den U-Bereich reicht und dem von
außen angesetzten Kunststoffhohlprofil im oberen Be-
reich ein thermisch getrennter Auflagenbereich, der ins-
besondere hier eine Unstetigkeitsstelle unterbindet.
[0008] Erfindungsgemäß wird das Problem dadurch
gelöst, dass zur Bildung einer thermisch getrennten Auf-
lage für die Lichtkuppel, -klappe oder Rauchabzugsein-
richtung eine Auflage für die Lichtkuppel des geformten
Blechstreifens ein Hohlprofil aus Kunststoff vorgesehen
ist. Das Kunststoffhohlprofil ist hierbei an der Auflage
festhaltend clipbar oder rastbar angeordnet. Das Kunst-
stoffprofil als solches ist an die die Auflage bildende U-
Form clipsbar und hier an den nach außen weisenden
Schenkel der U-Form.
[0009] Nach einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung der thermischen Trennung weist das Kunststoffpro-
fil im Wesentlichen eine rechteckig geformte Hohlkam-
mer auf. Dabei ist an der oberen waagerechten Wand
des Kunststoffhohlprofils ein Steg angeformt, der die u-
förmige Auflage des Blechstreifens übergreift. Somit er-
gibt sich im oberen Auflagenbereich eine komplett ge-
schlossene Kunststoffauflage, die hier zu der effektiven
wirksamen thermischen Trennung beiträgt.
[0010] Dabei weist der Steg eine Einformung für eine
Senkkopfschraube auf, so dass, nachdem das Kunst-
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stoffprofil angeclipst wird, dieses zusätzlich mit einer
Senkkopfschraube an der Basis des U-förmigen Be-
reichs festgelegt werden kann.
[0011] Nach einer besonderen Ausgestaltung der Er-
findung ist an der nach innen weisenden senkrechten
Wand des Kunststoffhohlprofils eine Rastnase ange-
formt, welche den freien Schenkel des nach unten ge-
richteten U’s im angesetzten Zustand des Kunststoffpro-
fils hintergreift. Es versteht sich nun von selbst, dass zur
vorläufigen Befestigung das Kunststoffprofil an den
Schenkel derart angedrückt wird, wobei der Steg zu-
nächst auf die U-Form angesetzt wird und dann das
Kunststoffhohlprofil mit seiner Rastnase soweit ange-
drückt wird, dass der freie Schenkel des U’s diesen hin-
tergreift, bevor dann die Verschraubung des Steges er-
folgt.
[0012] In Weiterbildung der Erfindung ist an der unte-
ren waagerechten Wand des Kunststoffhohlprofils vor-
zugsweise eine dreieckförmige Kammer angeordnet,
welche insbesondere zur Festlegung einer Dachbahn
bestimmt ist. Dabei ist ein Seitenschenkel der dreieck-
förmigen Kammer in Verlängerung der senkrecht verlau-
fenden Wand des Kunststoffprofils angeordnet. Der an-
dere Seitenschenkel der dreieckförmigen Kammer bildet
hierbei eine Stütze für den ersten Seitenschenkel. Der
erste Seitenschenkel weist Schraubkanäle auf, die die
Möglichkeit zur Festlegung einer Dachbahn mit An-
schlussschiene bietet. In Weiterbildung der Erfindung ist
an der nach außen weisenden senkrechten Wand des
Kunststoffhohlprofils ein Abtropfschenkel angeformt, un-
ter dem der Anschluss für die Dachpappe erfolgen kann.
In Weiterbildung bildet die untere waagerechte Wand des
Kunststoffhohlprofils hierbei die Basis für das dreieckför-
mige Kammerprofil.

Beschreibung der Zeichnungen

[0013] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Figuren dargestellt und wird nachfolgend näher be-
schrieben. Dabei zeigt:

Figur 1 eine geschnittene Seitenansicht des Aufsetz-
kranzes oder der Zarge und

Figur 2 eine weitere geschnittene Seitenansicht des
Aufsetzkranzes oder der Zarge gemäß der Fi-
gur 1 mit angesetztem Lichtkuppelrahmen
bzw. Klappenrahmen ebenfalls in der ge-
schnittenen Ansicht.

Ausführungsbeispiele

[0014] Die Figuren 1 und 2 zeigen jeweils einen Auf-
setzkranz oder eine Zarge 1 für eine anscharnierte Licht-
kuppelklappe und/oder Rauchabzugseinrichtung 2, wie
diese insbesondere in der Figur 2 näher gezeigt ist. Der
Aufsetzkranz oder die Zarge 1 umfassen hierbei einen
aus Blech gefertigten Zargenrahmen oder Aufsetzrah-

men 3 mit einer Dämmung 4, der auf einer nicht näher
dargestellten Dachfläche, vorzugsweise einem Flach-
dach, angeordnet ist.
[0015] Der Zargenrahmen 3 wird dabei aus Blechstrei-
fen 5 zu einem Rechteckrahmen zusammengesetzt, wo-
bei der einzelne geformte Blechstreifen 5 einen auf der
Dachfläche aufliegenden horizontal ausgerichteten
Fußflansch 6 aufweist. Wie insbesondere aus beiden Fi-
guren erkennbar ist, schließt sich ein unter einer Schrä-
gen abgewinkelter Rahmenschenkel 7 an, an dessen
oberen Ende eine Auflage 8 für die Lichtkuppel 2 vorge-
sehen ist, die aus einem nach unten geöffnetem U 9 ge-
formt ist.
[0016] Wie aus der Zusammenschau beider Figuren
zu erkennen ist, ist nun zur Bildung einer thermisch ge-
trennten Auflage 8 für die Lichtkuppel, -klappe oder
Rauchabzugseinrichtung 2, an der Auflage 8 ein Hohl-
profil 10 aus Kunststoff vorgesehen. Hierbei ist das
Kunststoffhohlprofil 10 an der Auflage 8 selbsthaltend
clipsbar bzw. anrastbar. Das Kunststoffhohlprofil 10 ist
hierbei an der Auflage 8 bildende U-Form 9 clipsbar, wo-
bei das Kunststoffhohlprofil 10 an dem nach außen wei-
senden Schenkel 11 der U-Form 9 anrastbar bzw. clips-
bar ist, wie dies in der Zusammenschau der Figur 1 und
2 zu erkennen ist. Zu erkennen ist auch, dass das Kunst-
stoffhohlprofil 10 im Wesentlichen eine rechteckig ge-
formte Hohlkammer 12 aufweist. Dabei ist an der oberen
waagerechten Wand 13 des Kunststoffhohlprofils 10 ein
Steg 14 angeformt, der die U-förmige Auflage 8 des
Blechstreifens 5 übergreift. Der Steg 14 weist hierbei eine
Einformung 15 auf, in der eine nicht näher dargestellte
Senkkopfschraube aufgenommen werden kann.
[0017] Wie schon im vorherigen geschildert, ist an der
nach innen weisenden senkrechten Wand 16 des Kunst-
stoffhohlprofils 10 eine Rastnase 17 angeformt, welche
den freien Schenkel 11 des nach innen gerichteten U’s
im angesetzten Zustand des Kunststoffhohlprofils 10 hin-
tergreift. Diese Situation ist in beiden Figuren dargestellt,
wo das Kunststoffhohlprofil 10 in einer angerasteten und
angeclipsten Situation gezeigt wird.
[0018] Nach einer besonders vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung ist an der unteren waagrechten Wand
18 des Kunststoffhohlprofils 10 vorzugsweise eine drei-
eckförmige Kammer 19 angeformt, welche insbesondere
zur Festlegung einer Dachbahn 20 bestimmt ist, wie die-
se in beiden Figuren zu erkennen ist. Wie deutlich zu
sehen ist, ist ein Seitenschenkel 21 der dreieckförmigen
Kammer 19 in Verlängerung der senkrecht verlaufenden
Wand 16 des Kunststoffhohlprofils 10 angeordnet, wobei
der andere Seitenschenkel 22 der dreieckförmigen Kam-
mer 19 eine Stütze für den ersten Seitenschenkel 21 bil-
det. Dabei weist der erste Seitenschenkel 21 Schraub-
kanäle 23 auf, die insbesondere zur Festlegung der
Dachbahnen 20 mit einer Anschlussschiene 24 aufweist.
Weiter ist aus beiden Figuren zu erkennen, dass an der
nach außen weisenden senkrechten Wand 25 des Kunst-
stoffhohlprofils 10 ein Abtropfschenkel 26 angeordnet ist,
unterhalb dem die Anschlussschiene 24 einhakbar ist.
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[0019] In Weiterbildung insbesondere des Kunststoff-
hohlprofils 10 bildet dabei die untere waagerechte Wand
18 des Kunststoffhohlprofils 10 die Basis für die dreieck-
förmige Kammer 19. Es versteht sich nun von selbst,
dass, wenn der Aufsetzkranz oder die Zarge 1 auf einer
Dachfläche für eine Lichtkuppel installiert werden soll,
zunächst die geformten Blechstreifen 5 auf der Dachflä-
che aufgesetzt werden, wobei diese jeweils in den Eck-
bereichen zur Bildung eines Rechteckrahmens mitein-
ander verbunden werden. Danach erfolgt die Ausdäm-
mung des aus den Blechstreifen 5 geformten Rechteck-
rahmens mit der Dämmung 4, wobei dann die Auflage 8
das erfindungsgemäße Kunst-stoffhohlprofil 10 einfach
angeclipst wird. Ist das Kunststoffhohlprofil 10 angec-
lipst, so kann dann die entsprechende Schließung der
Dämmkammer erfolgen, indem dann die Dachbahnen
20 angesetzt werden und an dem dreieckförmigen Profil
bzw. an dem Seitenschenkel 21 befestigt werden.

Bezugszeichenliste

[0020]

01 Zarge
02 Lichtkuppel, Rauchabzugseinrichtung
03 Aufsetzrahmen / Zargenrahmen
04 Dämmung
05 Blechstreifen
06 Fußflansch
07 Rahmenschenkel
08 Auflage
09 nach unten geöffnete U-Form
10 Kunststoffhohlprofil
11 Schenkel
12 Hohlkammer
13 Obere Wand
14 Steg
15 Einformung
16 Innere Wand
17 Rastnase
18 Untere Wand
19 Kammer
20 Dachbahn
21 Seitenschenkel
22 Seitenschenkel / Stütze
23 Schraubkanäle
24 Anschlussschiene für Dachbahn
25 Äußere Wand
26 Abtropfschenkel

Patentansprüche

1. Aufsetzkranz oder Zarge (1) für eine anscharnierte
Lichtkuppel, Klappe und/oder Rauchabzugseinrich-
tung (2) umfassend einen aus Blech gefertigten Zar-
genrahmen oder Aufsetzrahmen (3) mit einer Däm-
mung (4), der auf einer Dachfläche vorzugsweise

einem Flachdach angeordnet ist, wobei der Zargen-
rahmen (3) aus geformten Blechstreifen (5) zu einem
Rechteckrahmen zusammengesetzt ist, und wobei
der einzelne geformte Blechstreifen (5) einen auf der
Dachfläche aufliegenden horizontal ausgerichteten
Dachschenkel (6) aufweist, an den sich ein unter ei-
ner Schrägen abgewinkelter Rahmenschenkel (7)
anschließt, an dessen oberen Ende eine Auflage (8)
für die Lichtkuppel (2) vorgesehen ist, die aus einem
nach unten geöffneten U (9) geformt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Bildung einer thermisch getrennten Aufla-
ge (8) für die Lichtkuppel, Klappe oder Rauchabzug-
seinrichtung (2) an der Auflage (8) für die Lichtkuppel
(2) des geformten Blechstreifes (5) ein Hohlprofil
(10) aus Kunststoff vorgesehen ist.

2. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kunststoffhohlprofil (10) an der Auflage (8)
selbsthaltend klipsbar bzw. anrastbar ist.

3. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kunststoffhohlprofil (10) an der die Auflage
(8) bildenden U-Form (9) klipsbar ist.

4. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kunststoffhohlprofil (10) an dem nach au-
ßen weisenden Schenkel (11) der U-Form (9) klips-
bar ist.

5. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kunststoffhohlprofil (10) im Wesentlichen
eine rechteckig geformte Hohlkammer (12) aufweist.

6. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der oberen waagerechten Wand (13) des
Kunststoffhohlprofils (10) ein Steg (14) angeformt
ist, der die U-förmigen Auflage (8) des Blechstreifens
(5) übergreift.

7. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Steg (14) eine Einformung (15) für eine
Senkkopfschraube aufweist.

8. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der nach innen weisenden senkrechten
Wand (16) des Kunststoffhohlprofils (10) eine Rast-
nase (17) angeformt ist, welche den freien Schenkel
(11) des nach unten gerichteten U (9) im angesetz-
ten Zustand des Kunststoffhohlprofils (10) hinter-
greift.
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9. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der unteren waagerechten Wand (18) des
Kunststoffhohlprofils (10) vorzugsweise eine drei-
eckförmige Kammer (19) angeordnet ist, welche ins-
besondere zur Festelegung einer Dachbahn (20) be-
stimmt ist.

10. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Seitenschenkel (21) der dreieckförmigen
Kammer (19) in Verlängerung der senkrecht verlau-
fenden Wand (25) des Kunststoffhohlprofils (10) an-
geordnet ist.

11. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der andere Seitenschenkel (22) der dreieck-
förmigen Kammer (19) eine Stütze für den ersten
Seitenschenkel (21) bildet.

12. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Seitenschenkel (21) Schaubkanäle
(23) aufweist zur Festlegung einer Dachbahn (20)
mit Anschlussschiene (24).

13. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der nach außen weisenden senkrechten
Wand (25) des Kunststoffhohlprofils (10) ein Abtropf-
schenkel (26) angeformt ist.

14. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die untere waagerechte Wand (18) des Kunst-
stoffhohlprofils (10) die Basis für dreieckförmige
Kammer (19) bildet.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Aufsetzkranz oder Zarge (1) für eine anscharnierte
Lichtkuppel, Klappe und/oder Rauchabzugseinrich-
tung (2) umfassend einen aus Blech gefertigten Zar-
genrahmen oder Aufsetzrahmen (3) mit einer Däm-
mung (4), der auf einer Dachfläche vorzugsweise
einem Flachdach angeordnet ist, wobei der Zargen-
rahmen (3) aus geformten Blechstreifen (5) zu einem
Rechteckrahmen zusammengesetzt ist, und wobei
der einzelne geformte Blechstreifen (5) einen auf der
Dachfläche aufliegenden horizontal ausgerichteten
Dachschenkel (6) aufweist, an den sich ein unter ei-
ner Schrägen abgewinkelter Rahmenschenkel (7)
anschließt, an dessen oberen Ende eine Auflage (8)
für die Lichtkuppel (2) vorgesehen ist, die aus einem
nach unten geöffneten U (9) geformt ist,

dadurch gekennzeichnet,
dass zur Bildung einer thermisch getrennten Aufla-
ge (8) für die Lichtkuppel, Klappe oder Rauchabzug-
seinrichtung (2) an der Auflage (8) für die Lichtkuppel
(2) des geformten Blechstreifes (5) ein Hohlprofil
(10) aus Kunststoff vorgesehen ist, welches an der
Auflage (8) selbsthaltend klipsbar bzw. anrastbar ist.

2. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kunststoffhohlprofil (10) an der die Auflage
(8) bildenden U-Form (9) klipsbar ist.

3. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kunststoffhohlprofil (10) an dem nach au-
ßen weisenden Schenkel (11) der U-Form (9) klips-
bar ist.

4. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kunststoffhohlprofil (10) im Wesentlichen
eine rechteckig geformte Hohlkammer (12) aufweist.

5. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der oberen waagerechten Wand (13) des
Kunststoffhohlprofils (10) ein Steg (14) angeformt
ist, der die U-förmigen Auflage (8) des Blechstreifens
(5) übergreift.

6. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Steg (14) eine Einformung (15) für eine
Senkkopfschraube aufweist.

7. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der nach innen weisenden senkrechten
Wand (16) des Kunststoffhohlprofils (10) eine Rast-
nase (17) angeformt ist, welche den freien Schenkel
(11) des nach unten gerichteten U (9) im angesetz-
ten Zustand des Kunststoffhohlprofils (10) hinter-
greift.

8. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der unteren waagerechten Wand (18) des
Kunststoffhohlprofils (10) vorzugsweise eine drei-
eckförmige Kammer (19) angeordnet ist, welche ins-
besondere zur Festelegung einer Dachbahn (20) be-
stimmt ist.

9. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Seitenschenkel (21) der dreieckförmigen
Kammer (19) in Verlängerung der senkrecht verlau-
fenden Wand (25) des Kunststoffhohlprofils (10) an-
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geordnet ist.

10. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der andere Seitenschenkel (22) der dreieck-
förmigen Kammer (19) eine Stütze für den ersten
Seitenschenkel (21) bildet.

11. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Seitenschenkel (21) Schaubkanäle
(23) aufweist zur Festlegung einer Dachbahn (20)
mit Anschlussschiene (24).

12. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der nach außen weisenden senkrechten
Wand (25) des Kunststoffhohlprofils (10) ein Abtropf-
schenkel (26) angeformt ist.

13. Aufsetzkranz oder Zarge nach Anspruch 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die untere waagerechte Wand (18) des Kunst-
stoffhohlprofils (10) die Basis für dreieckförmige
Kammer (19) bildet.
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